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Die Systematik des Baurechts

Raumordnungsplanung (ROG)
Bund
Landesentwicklungsplan § 8, § 3 LplG
Regionalplan § 9, § 8 LplG

Bodenordnung §§ 45 - 84
- Umlegung
- vereinfachte Umlegung

Bes. Städtebaurecht
- Sanierung §§ 136 - 164
- Entwicklung §§ 165 - 171
- Erhaltung u. Gebote §§ 172 - 179

Erschließung §§ 123 - 135
- Erschließungslast
- Bindung an Bebauungsplan

Wertermittlung §§ 192 - 199
- Gutachterausschuß
- Kaufpreissammlung
- Bodenrichtwerte

Bauplanungsrecht (BauGB)
- Bauleitplanung §§ 1 - 13
- Sicherung der Bauleitplanung §§ 14 - 28
- Zulässigkeit von Vorhaben §§ 29 - 38

Bauordnungsrecht
Landesbauordnung LBO
- Gefahrenabwehr
- Verfahren

Öffentliches BauR

Zivilrecht
BGB
VOB

Privates BauR

Baurecht
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Teilbereiche d. öffentl. Baurechts

Öffentliches
Baurecht

Bauplanungsrecht

städtebauliche Ordnung und
Entwicklung

bauplanungsrechtl. Zulässigkeit
von Einzelvorhaben

Bauordnungsrecht

Baurechtsverfahren
Gefahrenabwehr

techn. + soziale Standards
Baugestaltung

Baunebenrecht

baurechtl. zu beachtende
Vorschriften, z.B.

BNatSchG, BImSchG,
DSchG, (F)StrG
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Bauplanungs- / Bauordnungsrecht

Ø Bauplanungsrecht
§ bundesrechtlich geregelt im BauGB
§ flächenbezogene Steuerung der Bauvorhaben

§ Was darf wo gebaut werden

§ Verfahren für die kommunale Bauleitplanung
§ Gemeinde steuert Zulässigkeit von Vorhaben durch

Bauleitplanung (Ortsrecht)

Ø Bauordnungsrecht
§ landesrechtlich geregelt in Landesbauordnungen
§ anlagenbezogene Anforderungen an Bauvorhaben

• Gefahrenabwehr
• techn. + soz. Standards, Baugestaltung

§ Regelung des baurechtlichen Verfahrens
§ Satzungsbefugnisse der Gemeinde gem. LBO
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bauplanungsrechtliche Grundlagen

Ø Das Bauplanungsrecht regelt,
Ø ob die geplante Art der Bodennutzung zulässig ist
Ø ob und wie ein Grundstück bebaut werden darf.

Ø Die städtebauliche Entwicklung wird geordnet durch
Ø Bauleitplanung, §§ 1 – 13 a BauGB,
Ø Sicherung d. Bauleitplanung, §§ 14 - 28 BauGB
Ø Vorschriften über die Zulässigkeit der einzelnen Bauvorhaben,

§§ 29 - 38 BauGB.

Ø Rechtlichen Grundlagen sind
Ø Baugesetzbuch (BauGB)
Ø Baunutzungsverordnung (BauNVO).
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bauordnungsrechtliche Grundlagen

Ø Das Bauordnungsrecht
Ø regelt die Ausführung der baul. Anlagen auf dem Grundstück
Ø definiert ordnungsrechtliche und technische Anforderungen

für bauliche Anlagen
Ø definiert Anforderungen an das Baugrundstück

Ø Erschließung

Ø regelt die Pflichten der am Bau Beteiligten
Ø regelt das baurechtliche Verfahren.

Ø In Baden-Württemberg gelten u.a. die
Ø Landesbauordnung (LBO)
Ø Ausführungsverordnung (LBOAVO)

für die bautechnischen Einzelheiten
Ø Verfahrensverordnung (LBOVVO)

für das baurechtliche Verfahren

Ø FeuVO, VkVO, GaVO, CPlVO usw.
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materielles Bauordnungsrecht

v Gefahrenabwehrrecht
Ø klassische Aufgabe des Ordnungsrecht

(früheres Baupolizeirecht)
• Leib und Leben, Gesundheit
• öffentliche Sicherheit und Ordnung
• Wiederherstellung rechtmäßiger Zustände

v gilt für Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung,
Instandhaltung und Beseitigung baulicher Anlagen

v technische und soziale Standards
v Ästhetik

Ø Abwehr von Verunstaltung
Ø Baugestaltung
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Systematik des öffentlichen Baurechts

BauGB

Baugesetzbuch
z.B. Bauleitplanung,

§ 35 - Bauen im Außenbereich

BauNVO

Baunutzungsverordnung
z.B. Art und

Maß der baul. Nutzung

Bauplanungsrecht (Bund)
"Wo darf was gebaut werden?"

GaVO, FeuVO, VkVO
usw.

LBOAVO
bautechn. Anforderungen

LBOVVO
verf.rechtl. Anforderungen

LBO

Landesbauordnung
z.B. Baugenehmigungsverfahren,

baurechtl. Anforderungen

Bauordnungsrecht (Land)
"Wie darf gebaut werden?"

Öffentliches Baurecht
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Öffentliches Baurecht
Allgemeines Städtebaurecht:
n Bodennutzung (Zulässigkeit von Bauvorhaben,

z.B. §§ 30 ff BauGB)
n Aufstellung der Bauleitpläne

(Flächennutzungsplan, Bebauungsplan)
n Sicherung d. Bauleitplanung, §§ 14 ff BauGB

(z.B. Veränderungssperre, Zurückstellung)
n Umsetzung der Bauleitplanung nach

§§ 45 ff; §§ 85 ff; §§ 123 ff BauGB (z.B.
Umlegung, Enteignung, Erschließung)

Besonderes Städtebaurecht:
n städtebauliche Sanierung, §§ 136 ff BauGB
n städtebauliche Entwicklung, §§ 165 ff BauGB
n Erhaltungsmaßnahmen, §§ 172 ff BauGB
n städtebauliche Gebote, §§ 175 ff BauGB

Formelles Bauordnungsrecht:
n Baugenehmigungsverfahren
n Kenntnisgabeverfahren
n Verfahrensfreistellung
n Bauordnungsverfügungen

(Baueinstellung, Beseitigung,
Nutzungsuntersagung usw.)

Materielles Bauordnungsrecht:
n Sicherheit des Baugrundstücks
n allgemeine Anforderungen an die

Bauausführung (Standsicherheit,
Brandsicherheit, Verkehrs-
sicherheit)

n Bauprodukte, Bauarten,
n besondere Anforderungen an

bestimmte Bauteile
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Übersicht Bauplanungsrecht

BauNVO
PlanzeichenVO

Landschaftsplan
§ 11 Abs. 2 S. 1 BNatSchG

Ausgleichsmaßnahmen
§ 15 BNatSchG

Grünordnungsplan
§ 11 Abs. 2 S. 2 BNatSchG Begründung, Umweltbericht

§ 5 Abs. 5

Flächennutzungsplan (FNP)
§ 5

Begründung, Umweltbericht
§ 9 Abs. 8

Bebauungsplan (BP)
§ 8

Vorhaben- und Erschließungsplan
§ 12

Bauleitplanung
§§ 1 - 13

Veränderungssperre
§ 14

Zurückstellung
§ 15

Vorkaufsrecht
§§ 24, 25

Sicherung der Bauleitplanung
§§ 14 - 28

Ausnahme
§ 31 Abs. 1

Befreiung
§ 31 Abs. 2

qual. BP
§ 30

Ortsteil
§ 34

Innenbereich
§§ 30, 34

Außenbereich
§ 35

Planreife
§ 33

Einvernehmen
§ 36

Zulässigkeit von Bauvorhaben
§§ 29 - 38

Bauplanungsrecht
BauGB



Ebenen und Stufen der Planung
ROG Bundesraumordnung Raumordnungsplan (-) Bund

LplG Landesplanung Ø Landesentwicklungsplan

Ø Regionalplan

Land

Regionalverband

BauGB Bauleitplanung Ø Flächenutzungsplan

Ø Bebauungsplan

Gemeinde

n § 1 Abs. 4 BauGB:
Die Bauleitpläne sind den
Zielen der Raumordnung
anzupassen.

11

RO
Bund
LEP

Baden-
Württemberg

Regionalplan
Regionalverbände

Flächennutzungsplan
Bebauungsplan

Gemeinde
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Instrumente der Bauleitplanung

n Nach § 1 Abs. 2 BauGB
gibt es 2 Arten von
Bauleitplänen
¨ Flächennutzungsplan

vorbereitenden Bauleitplan

¨ Bebauungsplan
verbindlicher Bauleitplan

14

FNP
vorbereitender Bauleitplan

§ 5 BauGB

Entwicklingsgebot
§ 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB

BP
Verbindlicher Bauleitplan

§§ 8, 10 BauGB
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Flächennutzungsplan
Ø Im Flächennutzungsplan (FNP) ist für das ganze Gemeindegebiet die sich aus

der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der
Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den
Grundzügen darzustellen. (§ 5 Abs. 1 Satz 1 BauGB).

n FNP ist umfassender gemeindlicher Entwicklungsplan.
¨ Planungshorizont ~ 15 Jahre
¨ langfristige Selbstbindung der Gemeinde

n FNP ist den Zielen der Raumordnung anzupassen, § 1 Abs. 4 BauGB
n aus FNP sind die Bebauungspläne zu entwickeln, § 8 Abs. 2 S. 1 BauGB
n Öffentl. Planungsträger haben ihre Fachplanungen anzupassen, § 7 BauGB
n FNP besteht regelmäßig aus Text- und Planteil mit Darstellungen, z.B.:

¨ Art der baulichen Nutzung (Bauflächen)
¨ Flächen für Infrastruktur (Gemeinbedarf, Verkehr, Versorgung u.ä.)
¨ Flächen für Nutzungsbeschränkungen
¨ Flächen für Wasserwirtschaft und Hochwasserschutz
¨ Flächen für Land- und Forstwirtschaft
¨ Flächen zum Schutz und zur Pflege von Natur und Landschaft
¨ …

n Aufzählung in § 5 Abs. 2 BauGB ist nicht abschließend („insbesondere“)
n Dem FNP ist eine Begründung beizufügen, § 5 Abs. 5 BauGB
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Bebauungsplan

Ø Der BP bestimmt die Art der baulichen oder sonstigen Nutzung
der einzelnen Grundstücke sowie die für die Bebauung
vorgesehenen Flächen.

Ø Er besteht regelmäßig aus einem Text- und einem Planteil mit
Festsetzungen gem. § 9 Abs. 1 + 2 BauGB, z.B.:
§ Art und Maß der baulichen Nutzung
§ überbaubare Grundstücksflächen (Baugrenzen, Baulinien)
§ Bauweise (o, g, a) und Stellung der Gebäude (Hauptfirstrichtung)
§ Nutzung von Flächen für Nebenanlagen, z. B. Stellplätze und

Garagen sowie Spiel- und Freizeitflächen
§ Verlauf von Versorgungsleitungen
§ öffentliche und andere Verkehrsflächen, Grünanlagen,

Kinderspielplätze oder Schulen etc.
§ … (Vielzahl weiterer Festsetzungen möglich)

Ø Dem BP ist eine Begründung beizufügen, § 9 Abs. 8 BauGB.
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Bindungen der Bauleitplanung

n § 1 Abs. 3 S. 1 BauGB: Grundsatz der Erforderlichkeit
¨ Verbot der Gefälligkeitsplanung
¨ Verbot der Negativplanung
¨ Verbot einer Planung, die nicht umgesetzt werden kann

n § 1 Abs. 3 S. 2 BauGB: kein Anspruch auf die Aufstellung von
Bauleitplänen

n § 1 Abs. 4 BauGB: Bindung an die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung

n § 1 Abs. 7 BauGB: Abwägung der privaten und öffentlichen
Interessen

n § 2 Abs. 2 BauGB: interkommunales Abstimmungsgebot
n § 8 Abs. 2 S. 1BauGB: Entwicklungsgebot aus dem FNP
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Planaufstellungsverfahren

Ø Aufstellung der Bauleitpläne erfolgt
nach den Verfahrensregeln des BauGB.

Ø Aufstellungsverfahren ist für FNP + BP
weitgehend identisch.

Ø Wesentliche Schritte
§ Beteiligung der TöB, § 4 BauGB
§ frühzeitzige und förmliche

Bürgerbeteiligung, § 3 BauGB
§ Abwägung
§ Bescheidung der StN, § 3 Abs. 2 BauGB
§ Feststellungsbeschluss (FNP) bzw.

Satzungsbeschluss (BP)
§ Genehmigung, §§ 6, 10 BauGB

§ Bekanntmachung: Bauleitplan wird
wirksam bzw. rechtsverbindlich,
§§ 5 Abs. 5 S. 2, 10 Abs. 3 S. 4 BauGB

Aufstellungsbeschluss

Frühzeitige
Öffentlichkeitsbeteiligung

Beteiligung der Träger
öffentlicher Belange

Billigungs-/
Offenlegungsbeschluss

Öffentliche Auslegung

Abwägungs-/Plan- bzw.
Satzungsbeschluss

Inkrafttreten durch
Bekanntmachung

Bescheidung der B + A
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Aufstellungsbeschluß

Ø Rechtsgrundlage § 2 Abs. 1 BauGB
Ø für die Wirksamkeit des Bauleitplans nicht

erheblich (vgl. § 214 BauGB)

Ø aber bei BP Voraussetzung für
Ø Vorabgenehmigung gem. § 33 BauGB

Ø Veränderungssperre, §§ 14, 16 BauGB

Ø Zurückstellung, § 15 BauGB
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Beteiligungen

Ø Zweck der Beteiligung
§ vollständige Ermittlung und

zutreffende Bewertung der
von der Planung berührten
Belange, § 4a Abs. 1 BauGB

• Verbreiterung der
Informationsbasis

• Stärkung der
bürgerschaftlichen
Mitwirkung

• Verbesserung der
Entscheidungsqualität

Ø Beteiligte
§ Träger öffentlicher Belange
§ Behörden
§ Öffentlichkeit

Ø möglichst frühzeitig

Träger öffentl. Belange (Auswahl)

Ø Regionalverband
Ø Fachverwaltungen

Ø z.B. Raumordnung, Umwelt,
Naturschutz, Landwirtschaft,
Forst, Geologie, Verkehr,
Eisenbahn, Straße, Wasser,
Bergamt, Luftverkehr

Ø öffentliche Versorgungsträger
Ø z.B. Stadtwerke, Telekommunikation

Ø Industrie- und Handelskammer,
Handwerkskammer

Ø Kirchen
Ø Nachbargemeinden
Ø Grenzüberschreitende

Konsultation
Ø …

Ø Monatsfrist
Ø Beschränkung auf eigene Belange
Ø Hinweis auf Planungsabsichten
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Schritte bei der Abwägung

Ø betroffene öffentliche und private Belange sind untereinander
und gegeneinander Gerecht abzuwägen (§ 1Abs. 7 BauGB)

Schritte der Abwägung
n Belange müssen ermittelt werden.

¨ Zusammenstellung des Materials
n Alles, was geltend gemacht wird, und alles, was sich aufdrängt

n Belange müssen in ihrer Betroffenheit erfasst und gewichtet
werden.
¨ Einstellung und Gewichtung der Belange
¨ Dabei: prinzipielle Gleichrangigkeit, aber tatsächliche Gewichtung und

Planungsleitsätze!
n Abwägungsentscheidung

¨ Die Belange müssen in einer dem Verhältnismäßigkeitsprinzip
entsprechenden Weise miteinander zum Ausgleich gebracht werden.

à Abwägung umfasst
à den Abwägungsvorgang und
à das Abwägungsergebnis.
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Abwägungsmaterial (Beispiel)

TöB

Anregungen Bescheidung

Forstbehörde größerer Abstand der
Bebauung zu Wald
erforderlich (Windbruch-,
Waldbrandgefahr)

Der Anregung wird nicht gefolgt. Die
festgesetzten Abstände entsprechen § 4 Abs. 3
LBO und sind durch Gutachten belegt

Stadtwerke Gebäude für Umspann-
Einrichtung erforderlich

Der Anregung wird durch Baufenster
entsprochen.

Naturschutz-
behörde

Kompensationsmaßnahmen
unzureichend

Die Anregungen werden zurückgewiesen. Die
Anforderungen gem. § 1 a Abs. 2 und 3 BauGB
sind lt. Gutachten erfüllt.

Private

Herr Mustermann Möchte einen größeren
Abstand der Bebauung von
seinem Grundstück

Der Anregung wird nicht gefolgt.
Abstandsflächen nach LBO sind eingehalten
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Planänderung im Verfahren

§ 4 a Abs. 3 BauGB
Ø Grundzüge betroffen

Ø erneute Offenlage § 3 Abs. 2 BauGB
Ø Verkürzung der Auslegungszeit auf 2 Wochen
Ø Beschränkung auf Änderungen

Ø Grundzüge nicht betroffen
Ø eingeschränkte beteiligung

Ø nur betroffene Eigentümer und ggf. Mieter
Ø nur betroffene TöB

Ø alternativ:
Ø Offenlage nach § 3 Abs. 2 BauGB
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Genehmigung

Ø erforderlich bei
§ FNP, § 6 Abs. 1 BauGB

§ nicht aus FNP entwickeltem BP, § 10 Abs. 2 BauGB
§ selbständiger BP (ohne FNP, § 8 Abs. 2 S. 2 BauGB)
§ BP im Parallelverfahren mit FNP, § 8 Abs. 3 S. 1 BauGB)
§ vorzeitiger BP (vor FNP, § 8 Abs. 4 S. 1 BauGB)

Ø nicht erforderlich bei
§ BP, aus FNP entwickelt (§§ 10 Abs. 2, 8 Abs. 2 S. 1 BauGB)

Ø Genehmigungsverfahren, § 6 BauGB
§ Vorlage der Planaufstellungsunterlagen

§ nicht berücksichtigte B+A mit StN d. Gde, § 3 Abs. 2 S. 6 BauGB

§ Entscheidungsfrist 3 Monate , § 6 Abs. 4 S. 1 BauGB
§ Verlängerungsmöglichkeit
§ Genehmigungsfiktion, § 6 Abs. 4 S. 3 BauGB
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Ablauf des Bauleitplanverfahrens

FNP
§ 5

BP
§ 9

benachbarte Gemeinden
§ 2 Abs. 2

Träger öffentl. Belange
§ 4

frühzeitige Bürgeranhörung
§ 3 Abs. 1

ortsübliche Bekanntmachung
+ öffentl. Auslegung
§ 3 Abs. 2 Satz 1 u. 2

Benachrichtigung der TöB, § 3 Abs. 2 Satz 3

Änderung FNP-Entwurf
vereinfachtes Verfahren § 4 a Abs. 3

oder
erneute Offenlage

Änderung BP-Entwurf
vereinfachtes Verfahren § 4 a Abs. 3

oder
erneute Offenlage

Genehmigung
§ 6

ortsübliche Bekanntmachung
der Genehmigung
§ 6 Abs. 5 Satz 1

+ Niederlegung § 6 Abs. 5 Satz 3

FNP-Beschluß

Genehmigung (§10 Abs. 2)
für selbständigen BP (§ 8 Abs. 2 S. 2),

Parallel-Verf (§ 8 Abs. 3 S. 2),
vorzeitiger BP (§ 8 Abs. 4)

genehmigungsfrei,
wenn

aus FNP entwickelt
§§ 10 Abs. 2, 8 Abs. 2 Satz 1

ortsübliche Bekanntmachung
von Genehmigung bzw. Satzungsbeschluß

§ 10 Abs. 3 Satz 1
+ Niederlegung § 10 Abs. 3 Satz 2

BP-Satzungsbeschluß
§ 10 Abs. 1

Prüfung + Abwägung
§ 3 Abs. 2 S. 4 i.V.m. § 1 Abs. 7

+
Mitteilung d. Ergebnisses § 3 Abs. 2 S. 4 2.HS

Abwägung
§ 1 Abs. 7

+
Auslegungsbeschluß

Beteiligung

Aufstellungsbeschluß
+

ortsübliche Bekanntmachung
§ 2 Abs.1 Satz 2

Bauleitplan
§ 1 Abs. 2
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Flächennutzungsplan / Bebauungsplan

n Flächennutzungsplan
¨ vorbereitender Bauleitplan
¨ gilt für das ganze Gemeindegebiet
¨ großflächige Darstellungen
¨ wirkt nur gemeinde-/behördenintern

n Ausnahme: § 35 III S. 2, 3 BauGB

¨ immer genehmigungspflichtig
(§ 6 Abs. 1 BauGB)

¨ ist grds. nicht anfechtbar

n Bebauungsplan
¨ verbindlicher Bauleitplan
¨ gilt für Teilbereich (Baugebiet)
¨ exakte u. konkrete Festsetzungen
¨ setzt allg. geltendes Baurecht

n Satzung

¨ genehmigungsfrei, außer: ohne
oder vor FNP (§ 10 II BauGB)

¨ mit Normenkontrolle anfechtbar
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Festsetzungen im Bebauungsplan

n Festsetzungskatalog des § 9 Abs. 1 + 2 BauGB ist abschließend
¨ N.C. der Festsetzungen

n Die Gemeinde besitzt kein Festsetzungserfindungsrecht.

n Eine wichtige Konkretisierung ist die BauNVO u.a. für
¨ Art der baulichen Nutzung
¨ Maß der baulichen Nutzung
¨ Bauweise
¨ überbaubare Grundstücksflächen

n parzellenscharfe Festsetzung (Bestimmtheit von Rechtsnormen)
¨ räumlicher Geltungsbereich, § 9 Abs. 7 BauGB
¨ Beschränkung auf ein Grundstück möglich

n gemeindeübergreifender Bebauungsplan zulässig (§ 205 BauGB)

n Erlaß von örtlichen Bauvorschriften (Baugestaltung), § 74 LBO
¨ Beachte: Keine Integration in den Bebauungsplan in Bad.-Württ.

§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 74 Abs. 6 LBO
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Inhalt des (qual.) Bebauungsplans
festsetzungen, § 9 Abs. 1 BauGB
1. Art der baulichen Nutzung

¨ § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB,
§§ 2 - 15 BauNVO

2. Maß der baulichen Nutzung
¨ § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB,

§§ 16 - 21a BauNVO
3. überbaubare Grundstücksflächen

¨ § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB,
§ 23 BauNVO

4. örtliche Verkehrsflächen
¨ § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

n …

n Sind alle 4 og. Punkte enthalten, handelt es
sich um einen qualifizierten Bebauungsplan
(§ 30 Abs. 1 BauGB).

n Sonst handelt es sich um einen einfachen
Bebauungsplan (§ 30 Abs. 3 BauGB).

Festsetzungen
des

Bebauungsplans

Art der baul. Nutzung
§§ 2 - 15 BauNVO

Baugebiete
Regel- / Ausnahmebebauung

Nebenanlagen

Maß der baul. Nutzung
§§ 16 – 21 BauNVO

GR, GRZ,
Vollgeschosse, GF, GFZ

Höhe,  Baumasse

überbaubare
Grundstücksfläche

§ 23 BauNVO
Baulinien

Baugrenzen
Bebauungstiefen

örtl. Verkehrsflächen
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BauNVO

Die BauNVO enthält Vorschriften zu:
n Typen von Bauflächen und Baugebieten, einschließlich der

Zulässigkeit von Vorhaben und bestimmter Nebenanlagen (§§ 1 - 15)
n abschließender Katalog der zulässigen Baugebiete,

§ 1 Abs. 3 S. 1 BauNVO
§ numerus clausus d. Baugebiete
§ kein Gebietsfindungsrecht der Gemeinde

n Durch Festsetzung eines Baugebiets nach § 1 Abs. 2 BauNVO
werden die Gebietsvorschriften §§ 2 – 14 BauNVO zum Bestandteil
des BP, § 1 Abs. 3 S. 2 BauNVO

n Zulässigkeit und Inhalt von Festsetzungen über das Maß der
Nutzung (§§ 16 - 21a)

n Inhalt von Festsetzungen über die Bauweise und die überbaubaren
Grundstücksflächen (§§ 22 - 23)
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Art der baulichen Nutzung

BauNVO Art der baulichen Nutzung

Bauflächen

FNP

§ 1 Abs. 1

Wohnbauflächen

(W)

gemischte
Bauflächen

(M)

gewerbliche
Bauflächen

(G)

Sonderbau-
flächen

(S)

Baugebiete

BP

§ 1 Abs. 2

Kleinsiedlungs-
gebiete (WS)

reine Wohn-
gebiete (WR)

allgemeine Wohn-
gebiete (WA)

besondere Wohn-
gebiete (WB)

Dorfgebiete
(MD)
Mischgebiete
(MI)
Kerngebiete
(MK)

Gewerbe-
gebiete (GE)

Industrie-
gebiete (GI)

Sondergebiete
für Erholung
(SO)

sonstige
Sondergebiete
(SO + Zweck-
bestimmung)
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Systematik der Gebietsvorschriften

Struktur der Gebietsvorschriften §§ 2 – 9 BauNVO
n Absatz 1: allgemeine Beschreibung der Art des Baugebiets
n Absatz 2: regelmäßig zulässige Vorhaben
n Absatz 3: ausnahmsweise zulässige Vorhaben

§ 4 Allgemeine Wohngebiete

1) Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen. Zweckbestimmung
2) Zulässig sind

1. Wohngebäude,

2. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden,
Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht
störende Handwerksbetriebe,

3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale,
gesundheitliche und sportliche Zwecke.

regelmäßig zulässige
Vorhaben

3) Ausnahmsweise können zugelassen werden
1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

2. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,

3. Anlagen für Verwaltungen

4. Gartenbaubetriebe,

5. Tankstellen.

ausnahmsweise
zulässige Vorhaben
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Feinsteuerung gem. § 1Abs. 5 + 6 BauNVO

§ 4 Allgemeine Wohngebiete

(1) Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend
dem Wohnen.

(2) Zulässig sind
1. Wohngebäude,
2. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden,

Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht
störende Handwerksbetriebe,

3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale,
gesundheitliche und sportliche Zwecke.

4. Betriebe des Beherbergungsgewerbes

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden
1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
1. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,
2. Anlagen für Verwaltungen
3. Gartenbaubetriebe,
4. Tankstellen
4. Anlagen für sportliche Zwecke
5. Tagescafes
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Maß der baulichen Nutzung

Ø § 17 BauNVO gibt Obergrenzen für die Festsetzung des
zulässigen Maßes der baulichen Nutzung vor
Ø richtet sich nur die Planungsträger
Ø keine Anwendung im Rahmen des § 34 BauGB

Baugebiet Grund-
flächenzahl
(GRZ)

Geschoss-
flächenzahl
(GFZ)

Baumassen-zahl
(BMZ)

WS 0,2 0,4 -

WR, WA 0,4 1,2 -

WB 0,6 1,6 -

MD, MI 0,6 1,2 -

MK 1,0 3,0 -

GE, GI 0,8 2,4 10,0
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Maß der baulichen Nutzung
Ø Zahl der Vollgeschosse (Z):

§ Ein VG muss mehr als 1,4 m über der Geländeoberfläche liegen und eine lichte
Höhe von mindestens 2,3 m haben, usw.
§ 20 Abs. 1 BauNVO i.V.m. § 2 Abs. 6 LBO (statische Verweisung auf LBO)

Ø Grundflächenzahl (GRZ):
§ Die GRZ gibt an, wieviel m² Grundfläche je m² Grundstücksfläche zulässig sind,

§ 19 Abs. 1 BauNVO
§ Garagen, Stellplätze, Zufahrten u. Nebenanlagen sind mitzurechnen, ihre Fläche

darf zulässige Grundfläche aber bis zu 50 % übersteigen (§ 19 Abs. 4 BauNVO).
o Baugrundstück mit 1000 m², GRZ 0,4

Hauptgebäude 400 m² + Nebenanlagen 200 m² = zulässig
Hauptgebäude 450 m² + Nebenanlagen 150 m² = unzulässig
Hauptgebäude 400 m² + Nebenanlagen 250 m² = unzulässig

Ø Geschossflächenzahl (GFZ):
§ Die GFZ gibt an, wieviel m² Geschossfläche je m² Grundstücksfläche zulässig sind,

§ 20 Abs. 2 BauNVO

Ø Baumassenzahl (BMZ):
§ Die BMZ gibt an, wieviel m³ Baumasse je m² Grundstücksfläche zulässig ist,

§ 21 Abs. 1 BauNVO
Ø Höhe der baulichen Anlagen

§ z. B. Firsthöhe max. 9 m oder Wandhöhe max. 6 m
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Bauweise § 22 BauNVO

Abs. 3:
geschlossene Bauweise,
die Gebäude werden ohne
seitlichen Grenzabstand errichtet

Abs. 2:
offene Bauweise,
die Gebäude werden mit seitlichem
Grenzabstand errichtet,
Grenzgaragen sind zulässig

offene Bauweise,
Hausgruppe mit einer Gesamtlänge
bis 50 m

Abs. 4:
abweichende Bauweise,
einseitiger Grenzanbau

50 m
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Flächennutzungsplan - Ausschnitt
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Planzeichen (Auszug)
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Bebauungsplan (Festsetzungsbeispiel)

1. Baugrenze
2. Baulinie
3. Grundstücks-

grenze
4. Flurstücksnummer
5. Art der baulichen

Nutzung
6. Zahl der Voll-

geschosse
7. GRZ
8. GFZ
9. Bauweise
10. Dachneigung
11. Grenze des

BebauungsplansNutzungs-
schablone
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Bebauungsplan (Beispiel)
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Instrumente der Plansicherung

Voraussetzungen:
- Planaufstellungsbeschluß
- Sicherungsbedürfnis

Wirkung:
materielles Veränderungsverbot

Rechtsform:
Satzung

Geltungsdauer:
max. 4 Jahre

Rechtsschutz:
- Normenkontrolle (§ 47 VwGO)
- Inzidentkontrolle bei Klage

Veränderungssperre
§ 14

Voraussetzungen
- Planaufstellungsbeschluß
- Einzelantrag der Gemeinde
- Sicherungsbedürfnis

Wirkung:
zeitweiliges Verfahrenshindernis

Rechtsform:
Verwaltungsakt

Geltungsdauer:
1 Jahr

Rechtsschutz:
- Widerspruch
- Klage

Zurückstellung
§ 15

Vorkaufsrecht
§§ 24, 25

Sicherung der Bauleitplanung
§§ 14 - 28
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bauplanungsrechtliche Bereiche

Dreiteilung des Gemeindegebiets

qualifizierter
Bebauungsplan § 30 Abs. 1 BauGB

vorhabenbezogener
Bebauungsplan § 30 Abs. 2 BauGB

Geltungsbereich
eines

Bebauungsplans

nicht beplanter Innenbereich § 34 BauGB

Außenbereich § 35 BauGB
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bauplanungsrechtliche Zulässigkeit

Ø Anwendungsvoraussetzungen (§ 29 BauGB)
§ Vorhabensbegriff (bodenrechtliche Relevanz)

• vgl. bauliche Anlage (§ 2 Abs. 1 S. 1 LBO)

§ Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung
• nicht Abbruch

§ Aufschüttungen, Abgrabungen größeren Umfangs
§ Ausschachtungen, Ablagerungen, Lagerstätten
§ keine privilegierte Fachplanung (§ 38 BauGB)

Ø Bebauungsplan (§ 30 – 33 BauGB)
Ø nicht beplanter Innenbereich (§ 34 BauGB)
Ø Außenbereich (§ 35 BauGB)
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Zulässigkeit gem. § 30 BauGB

Ø Kein Widerspruch zu Festsetzungen des BP
§ qualifizierter Bebauungsplan (§ 30 Abs. 1 BauGB)

• Art und Maß der baulichen Nutzung
• Bauweise
• überbaubare Grundstücksfläche
• örtliche Verkehrsflächen

§ vorhabenbezogener Bebauungsplan (§ 30 Abs. 2 BauGB)
§ einfacher Bebauungsplan (§ 30 Abs. 3 BauGB)

§ im übrigen:

§ Innenbereich (§ 34 BauGB) oder
§ Außenbereich (§ 35 BauGB)

n Vorhaben sind zulässig, wenn sie dem Bebauungsplan
nicht widersprechen



44

großflächiger Einzelhandel

n Einzelhandel nach § 11 Abs. 3 BauNVO
¨ Einkaufszentren

¨ großflächige Einzelhandelsbetriebe

¨ großflächige Handelsbetriebe mit entspr. Auswirkungen

n nachteilige städtebauliche oder infrastrukturelle
Auswirkungen
¨ Großflächigkeit gem. § 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauNVO

n Geschossfläche > 1200 m2 = Verkaufsfläche > 800 m2

n GF : VF = 2/3 : 1/3 (BVerwG, Urt. v. 24.11.2005 - 4 C 10.04 -)

¨ widerlegliche Vermutung, Vermutungsgrenze
n überschritten: grundsätzlich unzulässig

n unterschritten: grundsätzlich zulässig

n Zulässig nur in Kerngebiet oder Sondergebiet (EZH)
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Rücksichtnahmegebot § 15 BauNVO

n Vorhaben sind im Einzelfall unzulässig
¨ wenn sie nach Anzahl, Lage, Umfang oder Zweckbestimmung der

Eigenart des Baugebiets widersprechen (Abs. 1 S. 1)

¨ wenn von ihnen Belästigungen oder Störungen ausgehen, die
nach der Art des Baugebiets im Baugebiet selbst oder in
dessen Umgebung unzumutbar sind (Abs. 1 S. 2 Alt. 1)

¨ wenn Vorhaben im Falle ihrer Realisierung ihrerseits
unzumutbaren Belästigungen oder Störungen ausgesetzt
werden (Abs. 1 S. 2 Alt. 2).
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Zulässigkeit gem. § 30 BauGB

gesicherte Erschließung

Art
d. baul. Nutzung

§§ 2 - 14 BauNVO

Maß
d. baul. Nutzung

§§ 16 - 21a BauNVO

Bauweise, überbaubare
Grundstücksfläche

§§ 22, 23 BauNVO

Ausnahme
§ 31 Abs. 1 BauGB

Befreiung
§ 31 Abs. 2 BauGB

BV
entspr. Festsetzungen

unqualifiziert, § 30 Abs. 3 BauGB
entspr. vorhandener Festsetzung?

i.Ü. § 34 oder § 35 BauGB

Qualifizierungsmerkmale?

§ 30 Abs. 1 BauGB
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Abweichungen § 31 BauGB

Ø Ausnahmen (§ 31Abs. 1BauGB)
§ nach Art und Umfang im BP ausdrücklich vorgesehen

• insbes. § 1 Abs. 3 S. 2 i.V.m. Abs.3 der §§ 2 - 9 BauNVO

Ø Befreiungen (§ 31Abs. 2 BauGB)
§ von Gründen des Gemeinwohls gefordert (Nr. 1)

§ städtebaulich vertretbar (Nr. 2)

§ nicht beabsichtigte Härte (Nr. 3)

§ und
• Grundzüge der Planung werden nicht berührt

• nachbarliche Interessen sind gewahrt

• mit öffentlichen Belangen vereinbar
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Planreife § 33 BauGB

Ø Zulassungs-, keine Ablehnungsnorm
§ Vorhaben ist nach §§ 30, 34 oder 35 BauGB an sich unzulässig

Ø Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB gefasst
§ Genehmigungsanspruch, § 33 Abs. 1 BauGB („ist zulässig“)

• 1. Beteiligungsverfahren durchgeführt
• 2. künftige Festsetzungen stehen voraussichtlich nicht entgegen
• 3. schriftliche Anerkennung der Festsetzungen

• 4. gesicherte Erschließung

Ø Ermessensgenehmigung, § 33 Abs. 2 BauGB („kann“)
• Änderung des BP während des Aufstellungsverfahrens
• erneutes Beteiligungsverfahren noch nicht durchgeführt

• Änderung lässt Vorhaben unberührt
• Voraussetzungen nach Abs. 1 Nr. 2 – 4 liegen vor

Ø Ermessensgenehmigung, § 33 Abs. 3 BauGB („kann“)
• vereinfachte Änderung des BP gem. § 13 BauGB
• Beteiligungsverfahren noch nicht durchgeführt
• Anhörung Betroffener
• Voraussetzungen nach Abs. 1 Nr. 2 – 4 liegen vor
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Abgrenzung Innen- / Außenbereich

n Außenbereich ist alles, was nicht Innenbereich ist.
¨ Flächen, die weder qualifiziert überplant sind noch zu einem

im Zusammenhang bebauten Ortsteil gehören,
sind Außenbereich.

n Der im Zusammenhang bebaute Ortsteil
¨ Bebauungszusammenhang:

Aufeinanderfolgende Bebauung, die den Eindruck von
Geschlossenheit vermittelt

¨ Ortsteil:
Bebauungskomplex von einigem Gewicht im Gebiet einer Gemeinde
(quantitatives Element, Anzahl der Gebäude entscheidend),
der Ausdruck einer organischen Siedlungsstruktur ist
(wertendes Element).
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Abgrenzung Innen- / Außenbereich

Der Außenbereich beginnt, wo der Innenbereich endet,
d.h. hinter dem letzten Haus des im Zusammenhang
bebauten Ortsteils

Innenbereich

X
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faktischer Innenbereich § 34 BauGB

Ø Vorhaben gemäß § 29 BauGB liegt
§ nicht in qualifiziertem Bebauungsplan i.S.v. § 30 Abs. 1 BauGB
§ Ortsteil
§ im Bebauungszusammenhang oder in
§ Innenbereichssatzung

• Klarstellungssatzung (§ 34 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 BauGB)
• Entwicklungssatzung (§ 34 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 BauGB)
• Ergänzungssatzung (§ 34 Abs. 4 S. 1 Nr. 3 BauGB)
• Kumulation der Satzungen (§ 34 Abs. 4 S. 2 BauGB)

§ „Einfügen“
§ weitere Voraussetzungen des § 34 Abs. 1 BauGB sind gewahrt

• gesicherte Erschließung
• gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse
• Ortsbild nicht beeinträchtigt
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Einfügen § 34 Abs.1 BauGB

n Grundsatz:
¨ Ein Bauvorhaben (einschl. der Art der Nutzung) muss sich in die

Eigenart der näheren Umgebung einfügen.
¨ Art und Maß der baulichen Nutzung sowie die Bauweise ergeben sich

optisch aus der Umgebungsbebauung (§ 17 BauNVO nicht anwendbar).

Ø einheitliche Umgebung = enger Rahmen (§ 34 Abs. 2 BauGB)
Ø uneinheitliche Umgebung = weiter Rahmen
Ø ggf. einfacher Bebauungsplan (§ 30 Abs. 3 BauGB)
Ø Einfügen liegt vor, wenn

§ Vorhaben hält den Rahmen ein
§ Gebot der nachbarlichen Rücksichtnahme wird beachtet

Ø Einfügen liegt nicht vor, wenn
§ Vorhaben überschreitet den Rahmen
§ Überschreitung begründet oder erhöht bodenrechtlich relevante

Spannungen
§ Gebot der nachbarlichen Rücksichtnahme wird verletzt.
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Zulässigkeit gem. § 34 BauGB

Ausnahme
§ 31 Abs. 1 BauGB

i.V.m.
§§ 2 - 9 Abs. 3 BauNVO

Befreiung
§ 31 Abs. 2 BauGB

§ 34 Abs. 2 BauGB
i.V m.
Abs. 2

§§ 2 - 9 BauNVO

Abweichung
§ 34 Abs. 3 a BauGB

§ 34 Abs. 1 BauGB

Art
d. baul. Nutzung

Maß
d. baul. Nutzung

§§ 16 - 21a BauNVO

Bauweise, überbaubare
Grundstücksfläche

§§ 22, 23 BauNVO

Einfügen im Zusammenhang
bebauter Ortsteil

gesicherte Erschließung

Verträglichkeit
§ 34 Abs. 3 BauGB

§ 34 Abs. 1 BauGB
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Sonderfall

Innenbereich
oder

Außenbereich im Innenbereich?
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Außenbereich § 35 BauGB

n Der Außenbereich beginnt, wo der Innenbereich
endet, d.h.
¨ hinter dem letzten Haus des im Zusammenhang bebauten

Ortsteils oder
¨ mit der Grenze des BP-Gebiets

n Der Außenbereich soll
¨ zum Schutz der naturgegebenen Bodennutzung
¨ zur Schonung der freien Landschaft

n als ökologischer Ausgleichsraum und
n als Erholungsbereich für die Allgemeinheit

grds. von Bebauung frei gehalten werden
¨ Ausnahme (Planersatzfunktion: Zuweisung)

n privilegierte Vorhaben nach Abs. 1
n begünstigte Vorhaben nach Abs. 4
n (teil-)begünstigte Vorhaben nach Abs. 6
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Außenbereichsvorhaben

Ø Vorhaben i.S.v. § 29 BauGB liegt
§ nicht in qualifiziertem Bebauungsplan i.S.v. § 30 Abs. 1 BauGB
§ nicht im faktischen Innenbereich i.S.v. § 34 BauGB

Ø Zulässigkeit von Einzelvorhaben gemäß § 35 BauGB
¨ privilegiertes Vorhaben (Abs. 1)
¨ sonstiges Vorhaben (Abs. 2)
¨ begünstigte Vorhaben (Abs. 4)
¨ teilbegünstigte Vorhaben - Außenbereichssatzung (Abs. 6)
¨ ggf. einfacher Bebauungsplan (§ 30 Abs. 3 BauGB)
¨ gesicherte Erschließung

§ Wasserversorgung
§ Abwasserentsorgung
§ Wege
§ Strom

¨ öffentliche Belange gewahrt (Abs. 3)
¨ Schonung des Außenbereichs (Abs. 5 Satz 1)
¨ ggf. Rückbauverpflichtung
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Struktur des § 35 BauGB

Außenbereich
§ 35 BauGB

privilegierte Vorhaben
§ 35 Abs. 1 BauGB
regelmäßig zulässig

sonstiges Vorhaben
§ 35 Abs. 2 BauGB

regelmäßig unzulässig

begünstigte Vorhaben
§ 35 Abs. 4 BauGB

eingeschränkt zulässig

teilbegünstigte Vorhaben
§ 35 Abs. 6 BauGB

eingeschränkt zulässig

Ø Schranke der Zulässigkeit: öffentliche Belange des § 35 Abs. 3 BauGB
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privilegierte Vorhaben § 35 Abs. 1 BauGB

Ø Vorhaben (§ 29 BauGB) i.S.v. § 35 Abs. 1 BauGB:
¨ land- oder forstwirtschaftlicher Betrieb (Nr. 1)
¨ Gartenbaubetrieb (Nr. 2)
¨ öffentliche Ver- und Entsorgung oder ortsgebundener Betrieb (Nr. 3)
¨ bes. Anforderungen an Umgebung oder bes. Zweckbestimmung (Nr. 4)
¨ Wind- oder Wasserenergie (Nr. 5)
¨ Biomasseenergie (Nr. 6)
¨ Kernenergie (Nr. 7)
¨ Solarenergie (Nr. 8)

Ø Aufzählung der privilegierten Vorhaben ist abschließend
(N.C. der priv. Vorhaben)

Ø zulässig, wenn
¨ öffentliche Belange (§ 35 Abs. 3 BauGB) nicht entgegenstehen

§ priv. Vorhaben sind im Außenbereich grds. zulässig (Planersatzfunktion)
§ öffentl. Belange müssen besonderes Gewicht haben („entgegenstehen“)

¨ Erschließung gesichert
¨ Schonung des Außenbereichs (Abs. 5 Satz 1)
¨ ggf. Rückbau gesichert (Abs. 5 Satz 2 + 3)
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sonstige Vorhaben § 35 Abs. 2 BauGB

Ø Vorhaben fällt nicht unter Katalog des § 35 Abs. 1 BauGB

Ø zulässig, wenn
¨ öffentliche Belange (§ 35 Abs. 3 BauGB) werden nicht beeinträchtigt

n „einfache“ Beeinträchtigung reicht aus, um Vorhaben unzulässig zu machen

n sonst. Vorhaben sind im Außenbereich grds. unerwünscht
(Planersatzfunktion: Freihaltung des Außenbereichs)

¨ Aufzählung der öffentlichen Belange ist nicht abschließend

¨ Erschließung gesichert

¨ größtmögliche Schonung des Außenbereichs (Abs. 5 Satz 1)
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landw. Vorhaben, § 35 1 Nr. 1 BauGB

Ø ist zulässig, wenn es
¨ einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dient und

¨ nur einen untergeordneten Teil der Betriebsfläche einnimmt.

¨ Öffentliche Belange i.S.d. Abs. 3 dürfen nicht entgegenstehen

¨ ausreichende Erschließung muß gesichert sein

¨ größtmögliche Schonung des Außenbereichs (Abs. 5 S. 1)
n flächensparende Ausführung

n möglichst geringe Bodenversiegelung

n keine Rückbauverpflichtung

n Privilegierte landw. Bauvorhaben können u.a. sein:

¨ landwirtschaftliches Betriebsgebäude
n Stall, Getreide-, Heu- und Strohlager, Maschinen- und Gerätehalle, Scheune, Remise,

Schuppen, Bewegungshalle für Pferdezucht oder Pensionspferdehaltung u. dgl.

¨ Betriebsleiterwohnhaus, Altenteiler

¨ sonstige bauliche Anlagen
n Futtersilos, Lagerbehälter für Fest- und Flüssigmist u. dgl.
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Landwirtschaft

Landwirtschaft i.S.v. § 201BauGB ist
n die unmittelbare Bodenertragsnutzung zur Erzeugung

pflanzlicher und tierischer Produkte, insbesondere

§ Ackerbau
§ Anbau nachwachsender Rohstoffe (sog. „Energiepflanzen“, z. B.

Mais oder Winterroggen,) ist Ackerbau und fällt damit unter den
Landwirtschaftsbegriff des § 201 BauGB

§ Wiesen- und Weidewirtschaft
§ Tierhaltung,

§ soweit das Futter überwiegend auf den zum landw. Betrieb
gehörenden landw. genutzten Flächen erzeugt werden kann

§ gartenbauliche Erzeugung
§ Erwerbsobstbau
§ Weinbau
§ berufsmäßige Imkerei
§ berufsmäßige Binnenfischerei
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landw. „Betrieb“

n Planmäßige, ernsthafte, auf Dauer angelegte und
betriebswirtschaftlich sinnvolle Bodenertragsnutzung
durch einen sachkundigen Leiter mit dem Ziel, einen
wesentlichen Beitrag zum Lebensunterhalt des
Betriebsinhabers zu leisten.

n Zur Sicherung der Nachhaltigkeit des landw. Betriebes
ist ein hinreichender Anteil an Eigentumsfläche
erforderlich.

n Das BauGB unterscheidet nicht zwischen
Haupterwerbs- und Nebenerwerbsbetrieb.

n landwirtschaftlicher Betrieb
= „Ackerbau + Viehzucht“
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Nachhaltigkeit d. landw. Betriebs
n Die Privilegierung eines Betriebes setzt die Nachhaltigkeit

der landwirtschaftlichen Tätigkeit voraus. Dazu zählt:
¨ ausreichende Größe der bewirtschafteten Fläche
¨ dauerhafter Bestand des Betriebes (auf Generationen)

n Ernsthaftigkeit und Dauerhaftigkeit der landwirtschaftlichen Tätigkeit
¨ Absicht der Gewinnerzielung

n wirtschaftlich lebensfähiges Unternehmen
n Sicherung der nachhaltigen Existenz des Inhabers

¨ mehr als 50 % des Einkommens aus landwirtschaftlicher Arbeit
n Indizielle Bedeutung haben z.B. die Größe der landwirtschaftlichen

Nutzfläche, die Betriebsform, das aufgewandte Kapital, der
Maschinenbestand sowie die Anzahl der Arbeitnehmer.

n Gewinnerzielung ist um so unbedeutender, je größer die
landwirtschaftliche Nutzfläche und je höher der Kapitaleinsatz und
damit die Anzahl der Tiere und landwirtschaftlichen Maschinen ist.

¨ planmäßige Organisation
¨ persönliche Eignung des Betriebsleiters (sachkundige Leitung)

n landw. Ausbildung oder langjährige Mitarbeit in einem
landwirtschaftlichen Betrieb
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„dienende“ Funktion
n Das Bauvorhaben muß dem landw. Betrieb nach Lage, Größe und

Funktion äußerlich erkennbar zugeordnet sein.
¨ Funktionszusammenhang zwischen Vorhaben und tatsächlicher

Bodennutzung und –bewirtschaftung
(räumlich-funktionaler Zusammenhang)

n Das Vorhaben muß sinnvoll und zweckmäßig sein
n Das Vorhaben muß mehr sein als „förderlich“

¨ „Unentbehrlichkeit“ ist nicht erforderlich
Ø Entscheidend ist, ob ein vernünftiger Landwirt unter

Berücksichtigung des Gebots der größtmöglichen Schonung des
Außenbereichs das Vorhaben in etwa gleicher Größe, Gestaltung
und Ausstattung errichten würde.
¨ „dienen“ = das Bauvorhaben erfüllt eine bestimmte Funktion im Betrieb

und muß entsprechend gestaltet und ausgestattet sein
n zweckmäßige und sinnvolle Lage, Gestaltung und Ausstattung

(„vernünftiger Landwirt“)
n üblich, angemessen, auch äußerliche Zuordnung zum landwirtschaftlichen

Betrieb
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Wohngebäude für Betriebsleiter

n Wohngebäude für Betriebsleiter sind i.d.R. als

privilegierte landwirtschaftliche Bauvorhaben zulässig.
¨ Notwendigkeit der Wohnung am Betrieb ist nachzuweisen

n z.B. Tierzucht, Marktfruchtbau etc.

¨ Wohngebäude ist auf betriebliche Nutzung hin zu prüfen
n keine repräsentativen oder überdimensionierten Wohngebäude

n Für Nebenerwerbsbetriebe sind Wohngebäude für
Betriebsleiter i.d.R. nicht zulässig,
¨ weil wirtschaftlich nicht sinnvoll, daher nicht „dienend“.
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Altenteiler
n Beim Vollerwerbsbetrieb i.d.R. zulässig

¨ Beim Nebenerwerbsbetrieb nur bei besonderen Umständen
n i.d.R. wirtschaftlich nicht sinnvoll, daher nicht „dienend“

n Angemessenheit
¨ Wohnfläche

n 2-Personen-Haushalt ca. 100 – 130 m2

¨ besondere Wohnbedürfnisse der älteren Generation sind zu
berücksichtigen

¨ kein repräsentatives oder überdimensioniertes Wohngebäude
n räumlich-funktionale Zuordnung zur Hofstelle

¨ Ruf- und Sichtweite zu den Stallgebäuden
¨ Berücksichtigung der konkreten betriebsorganisatorischen

Erfordernisse und Arbeitsabläufe
¨ Abstand ca. 50 m - 100 m

n Rechtliche Sicherstellung der Zuordnung des Altenteilerhauses
zum Betrieb (Baulast)

n Nutzung durch Dritte ist genehmigungspflichtige Nutzungsänderung
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Nebenbetriebe i. d. Landwirtschaft

n Nebenbetriebe
(Hofladen, Besenwirtschaft, Ferien auf dem Bauernhof etc.)

sind an sich landwirtschaftsfremde
- gewerbliche - Tätigkeiten.

n Ein Nebenbetrieb kann an der Privilegierung des landw.
Betriebes teilnehmen, wenn er von diesem „mitgezogen“
wird, d.h. wenn
¨ er dem landw. Betrieb untergeordnet ist, also dessen

Erscheinungsbild gewahrt bleibt und der Nebenbetrieb eine
„bodenrechtliche Nebensache“ darstellt und

¨ ein enger Zusammenhang zur Bodenertragsnutzung besteht
¨ er zur Erhaltung und Existenzsicherung des landwirtschaftlichen

Betriebs beiträgt.



6868

landwirtschaftliches Gebäude ?

„landwirtschaftlicher
Maschinenschuppen“

< 100 m2

verfahrensfrei nach
Nr. 1. c) Anhang zu
§ 50 Abs. 1 LBO?
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Gartenbaubetrieb

n Privilegiert sind nach § 35 Abs.1 Nr. 2 BauGB Vorhaben, die einem
Betrieb der gartenbaulichen Erzeugung dienen.
¨ gartenbauliche Erzeugung umfaßt den Anbau von Pflanzen als

unmittelbare Nutzung des Bodens
¨ Nach h.M. reicht es aus, wenn die Pflanzenerzeugung auf sog.

Pflanzentischen ohne Verbindung mit dem natürlichen Erdboden und
auf Substraten, die mit dem natürlichen Boden nichts mehr zu tun
haben, erfolgt.

n keine Einschränkung, daß das Vorhaben nur einen
untergeordneten Teil der Betriebsfläche einnehmen darf
¨ Gewächshausbetriebe.

n Betrieb und dienende Funktion müssen vorliegen.
n Die Privilegierung erfaßt ausschließlich Betriebe, die der

pflanzlichen Züchtung/Produktion dienen.
n Betriebe des sog. Landschaftsbaues zählen nicht dazu.
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Vorhaben mit bes. Anforderungen

Ø Ein Vorhaben gem. § 35 Abs.1 Nr.3 - 7 BauGB gehört aufgrund seiner
besonderen Anforderungen und nach seinem Wesen in den
Außenbereich und ist privilegiert, wenn es
¨ der öffentlichen Versorgung mit Elektrizität, Gas,

Telekommunikationsdienstleistungen, Wärme und Wasser sowie der
Abwasserwirtschaft (Nr. 3) oder
n z.B. Rundfunk- und Fernsehturm, Leitungsmast, Wasser-/Klärwerk

¨ einem ortsgebundenen gewerblichen Betriebe dient (Nr.3)
n z.B. Ziegelei, Sandgrube

¨ Rspr. fordert für alle Vorhaben der Nr. 3 die Ortsgebundenheit

¨ wegen besonderer Anforderungen an die Umgebung (Nr.4)
n z.B. Wetterstation, Sternwarte, Aussichtsturm

¨ wegen nachteiliger Auswirkungen auf die Umgebung (Nr.4)
n z.B. Tierkörperbeseitigungsanstalt, Intensiv-Schweinehaltung, Pelztierfarm,

Düngemittel-, Feuerwerkskörperfabrik

¨ wegen seiner besonderer Zweckbestimmung (Nr.4)
n z.B. Aussichtsturm; Grillplatz, soweit die Allgemeinheit Zutritt hat; Skilift;

Tierpark; Jagdhütte im Einzelfall
nur im Außenbereich ausgeführt werden soll;
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Vorhaben mit bes. Anforderungen

Ø Ein Vorhaben gem. § 35 Abs.1 Nr. 3 - 7 BauGB gehört aufgrund
seiner besonderen Anforderungen und nach seinem Wesen in den
Außenbereich und ist privilegiert, wenn es
¨ der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind- und

Wasserenergie dient (Nr.5)
¨ der energetischen Nutzung von Biomasse dient (Nr.6)

n Basisbetrieb nach Abs. 1 Nr. 1 und 2 oder
Tierhaltungsbetrieb nach Abs. 1 Nr. 4

n räumlich- funktionaler Zusammenhang mit dem Betrieb
n Biomasse stammt überwiegend aus Basisbetrieb oder nahe gelegenen

Betrieben
n je Hofstelle oder Betriebsstandort nur 1 Anlage
n max. 2 MW Feuerungswärmeleistung oder max. 2,3 Millionen Normkubikmeter

Biogas pro Jahr
¨ der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Kernenergie zu

friedlichen Zwecken oder der Entsorgung radioaktiver Abfälle dient
(Nr. 7)
n Nicht: Neuerrichtung von Anlagen zur Spaltung von Kernbrennstoffen zur

gewerblichen Erzeugung von Elektrizität.
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Windenergie

n Windenergie ist als importunabhängige Art der Energieversorgung
politisch gewollt und hoch subventioniert.

n Konflikt Windenergie / Landschaftsbild
¨ Störung des Wohnens           Verlagerung in den Außenbereich,
¨ vielfach in naturnaher Landschaft
¨ wegen der höheren Windgeschwindigkeit bevorzugt in exponierter

Geländelage (Albtrauf)
¨ aus technisch-wirtschaftlichen Gründen immer höhere Anlagen

(Nabenhöhe 100 – 120 m und mehr)
¨ neue Technik, weithin sichtbar          Landschaftsverunstaltung
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Windenergieanlagen

n Windenergieanlagen (WEA) sind nach § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB privilegiert

n WEA sind grundsätzlich genehmigungspflichtig
¨ Ausnahme: Anlagen bis 10 m Höhe sind verfahrensfrei

(Nr. 22 der Anlage zu § 50 LBO)

n Verfahrensrecht ist höhenabhängig
¨ Gesamthöhe > 50 m: Genehmigung nach BImSchG

(Anhang zur 4. BImSchV Nr. 1.6 Sp. 2)
¨ Gesamthöhe ≤ 50 m: Baugenehmigung nach LBO
¨ Gesamthöhe:

n Nabenhöhe + Länge eines Rotorblatts
(bei horizontaler Achse)

n Gesamthöhe über festgelegter Geländehöhe
(bei vertikaler Achse)
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Biomasseanlagen

n Vorhaben zur energetischen Nutzung von Biomasse
sind privilegiert (§ 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB):
¨ im Rahmen eines

n landwirtschaftlichen Betriebs (Abs. 1 Nr. 1),
n Gartenbaubetriebs (Abs. 1 Nr. 2) oder
n Tierhaltungsbetriebs (Abs. 1 Nr. 4)

¨ unter folgenden Voraussetzungen:
n räumlich-funktionaler Zusammenhang mit dem Betrieb,
n Herkunft der Biomasse überwiegend aus dem Betrieb oder überwiegend

aus diesem und aus nahe gelegenen Betrieben nach den Nummern 1, 2
oder 4, soweit letzterer Tierhaltung betreibt,

n je Hofstelle oder Betriebsstandort nur 1 Anlage,
n max. 2 MW Feuerungswärmeleistung oder max. 2,3 Millionen

Normkubikmeter Biogas pro Jahr
n Rückbau gesichert (Abs. 5 Satz 2 u. 3)

n § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB ist gegenüber der möglichen Privilegierung
von Biomasseanlagen nach Nr. 1, 3 und 4 die speziellere Vorschrift.
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Solaranlagen

Ø Vorhaben der Nutzung solarer Strahlungsenergie
sind nur privilegiert (§ 35 Abs. 1 Nr. 8 BauGB)
§ in, an und auf Dach-

und Außenwandflächen
von zulässigerweise
genutzten Gebäuden,
wenn die Anlage dem
Gebäude baulich
untergeordnet ist.

nicht in, an oder auf Dach-
bzw. Außenwandfläche

1 Dachanlage und
gebäudeintegriert

2 Freiflächenanlage zwar auf Dachfläche, aber
bauliche Unterordnung ?
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Solaranlagen

Ø Gebäudeunabhängige und baulich
nicht untergeordnete Anlagen
oder Freiflächenanlagen sind
nicht privilegiert.

nicht in, an oder auf
Gebäude, keine baul.

Unterordnung

zwar auf Dachfläche, aber fehlende
bauliche Unterordnung

gebäudeunabhängige
Freiflächenanlage
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Verfahren für Solaranlagen

n z.T. verfahrensfrei (Nr. 3 c des Anhangs zu § 50 Abs. 1 LBO)
¨ Anlagen zur photovoltaischen und thermischen Solarnutzung,

gebäudeunabhängig nur bis 3 m Höhe und Gesamtlänge bis 9 m

n materielles Baurecht ist zu beachten (§ 50 Abs. 5 LBO):
¨ in, an und auf Dach- und Außenwandflächen von zulässigerweise

genutzten Gebäuden, wenn die Anlage dem Gebäude baulich
untergeordnet ist (§ 35 Abs. 1 Nr. 8 BauGB)

¨ Anlage muss sich ggf. einfügen, darf nicht verunstaltend wirken
¨ Abstandsflächen müssen eingehalten werden

n Baugenehmigungsverfahren nach § 58 LBO für größere Anlagen
auf der „grünen Wiese“,
¨ Bebauungsplan erforderlich
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Öffentliche Belange

n Eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange nach § 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB
liegt insbesondere vor, wenn das Vorhaben

n Insbesondere = Aufzählung öffentl. Belange ist nicht abschließend

¨ 1. den Darstellungen des Flächennutzungsplans widerspricht,
n FNP hat grds. keine begünstigende Wirkung.

¨ Stellt FNP eine Fläche für die Landwirtschaft dar, ist ein landw.
Stallgebäude gleichwohl abzulehnen, wenn es z.B. das Landschaftsbild
erheblich beeinträchtigt oder schädliche Umwelteinwirkungen hervorruft.

¨ 2. den Darstellungen eines Landschaftsplans oder sonstigen Plans, insbes.
des Wasser-, Abfall- oder Immissionsschutzrechts, widerspricht,

¨ 3. schädl. Umwelteinwirkungen hervorrufen kann oder ihnen ausgesetzt
wird,
n Schädliche Umwelteinwirkungen sind Immissionen, die nach Art, Ausmaß o. Dauer

geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen
für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen (vgl. § 3 BImSchG).

n Für Erheblichkeit gilt der Zumutbarkeitsmaßstab.
¨ für die Zumutbarkeitsprüfung gelten technischer Regelwerke, z.B. TA-Lärm, TA-Luft,

VDI-Richtlinie 3894 (TierhaltunG), Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL), …

n Zumutbarkeit gilt auch umgekehrt: heranrückenden Wohnbebauung
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Öffentliche Belange
n 5. Belange des Naturschutzes u. der Landschaftspflege, des Bodenschutzes,

des Denkmalschutzes o. die natürliche Eigenart der Landschaft u. ihren Erho-
lungswert beeinträchtigt oder das Orts- und Landschaftsbild verunstaltet
¨ Belange von Naturschutz und Landschaftspflege

n Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, Regenerationsfähigkeit
und nach-haltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, Tier- und Pflanzenwelt
einschl. Lebensstätten und Lebensräume, Vielfalt, Eigenart und Schönheit
sowie Erholungswert von Natur und Landschaft und als Lebensgrundlage des
Menschen auf Dauer sichern (§ 1 BNatSchG)

n habitatschutzrechtl. Verträglichkeitsprüfung nach § 34 BNatSchG, Fauna-
Flora-Habitat (FFH-RL), Vogelschutz (VRL), Arten-, Biotopschutz

n Eingriffs-/Ausgleichsregelung §§ 14, 15 BNatSchG
¨ natürlichen Eigenart der Landschaft:

Schutz vor wesensfremder Nutzung (z.B. Wochenendhäuser)
¨ Ortsbild:

Verunstaltung durch Standort, Art und Größe des Vorhabens oder Verschande-
lung der Ortssilhouette. Unerheblich ist ästhet. Wirkung des Vorhabens selbst.

¨ Landschaftsbild:
Landschaft in ihrer Vielfalt, Eigenart und Schönheit als Erholungsraum des
Menschen vor Beeinträchtigung zu schützen (vgl. § 2 Abs. 1 Nr. 13 NatSchG)

¨ Verunstaltung:
Vorhaben ist seiner Umgebung grob unangemessen und wird von einem für
ästhetische Eindrücke offenen Betrachter als belastend empfunden (st. Rspr.)
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Öffentliche Belange
n 7. die Entstehung, Verfestigung oder Erweiterung einer

Splittersiedlung befürchten lässt
¨ Belang soll die Entwicklung unorganischer Siedlungsstrukturen und

damit die Zersiedelung des Außenbereichs verhindern
¨ Merkmal ist als Gegenstück zu dem im Zusammenhang bebauten Ortsteil

im Sinne des § 34 BauGB zu sehen und von ihm abzugrenzen.
n Der Ortsteil ist ein Bebauungskomplex, der nach der Zahl der

vorhandenen Bauten ein gewisses Gewicht besitzt und Ausdruck einer
organischen Siedlungsstruktur ist.

n Eine Splittersiedlung ist eine Ansammlung von Gebäuden, wobei die Zahl
der Bauwerke kein städtebaulich beachtliches Gewicht hat und die
Bebauung auch nicht Ausdruck einer organischen (herkömmlichen)
Siedlungsstruktur ist.

¨ Entstehung einer Splittersiedlung ist ein Vorgang, durch den die
Zersiedelung eingeleitet wird.

¨ Erweiterung einer Splittersiedlung ist die räumliche Ausdehnung in
eine bisher nicht in Anspruch genommene Fläche.

¨ Verfestigung ist die Auffüllung des bisher schon in Anspruch
genommenen räumlichen Bereichs durch eine Vergrößerung des
Baubestandes.
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Planvorbehalt
n Planvorbehalt, § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB

¨ Öffentl. Belange stehen einem Vorhaben nach Abs. 1 Nr. 2 - 6 in der
Regel auch dann entgegen, soweit hierfür durch Darstellungen im
Flächennutzungsplan oder als Ziele der Raumordnung eine Ausweisung
an anderer Stelle erfolgt ist.
n nicht Landwirtschaft (Nr.1)
n nicht sonstige Vorhaben (Abs. 2)

¨ Wirkung:
Errichtung der Anlage ist ausschließlich im festgesetzten Gebiet
zulässig, außerhalb der Konzentrationszone stehen einem geplanten
Vorhaben in der Regel öffentliche Belange entgegen.

¨ Voraussetzungen:
Schlüssiges gesamträumliches Planungskonzept, das den
Anforderungen des planungsrechtlichen Abwägungsgebots gerecht
wird.

¨ Grenze:
Verhinderungsplanung
n der gesteuerten Nutzung muß substanziell Raum geschaffen werden.
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Standortsteuerung durch RaumO

n Erfordernisse d. Raumordnung - § 35 Abs. 3 Satz 2 BauGB
¨ „Raumbedeutsame“ Vorhaben dürfen den Zielen der Raumordnung

nicht widersprechen;
¨ öffentliche Belange stehen raumbedeutsamen Vorhaben nicht

entgegen, soweit die Belange bei der Darstellung dieser Vorhaben
als Ziele der Raumordnung abgewogen worden sind.

n „Raumbedeutsam“ sind Planungen und Maßnahmen, die
¨ Raum in Anspruch nehmen oder die räumliche Entwicklung oder

Funktion eines Gebiets beeinflussen (§ 3 Nr. 6 ROG)
¨ über den unmittelbaren Nahbereich hinausgehende Wirkung haben
¨ eine bestimmte bauliche Dimension erreichen
¨ Auswirkungen auf Ziele der Raumordnung haben (Schutz von Natur

und Landschaft, Umwelt)
n BVerwG, Urteil vom 13.03.2003 - 4 C 4.02 -, BVerwGE 118, 33 =

BRS 66 Nr. 10
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Standortsteuerung durch FNP

n Steuerungsmöglichkeiten durch Flächennutzungsplan
¨ Ausweisung von Sonderbauflächen für die Nutzung

erneuerbarer Energien nach § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1
Abs. 1 Nr. 4 BauNVO
n z.B. Darstellung mit der textlichen Zweckbestimmung „Windpark“,

„Solarpark“, „Nutzung von Biomasse“ o.ä.

¨ Bezeichnungen in der Praxis:
n Eignungsfläche, Vorrangfläche, Vorrangzone,

Konzentrationszone, Sonderbaugebiet oder Sonderbaufläche.

¨ § 5 Abs. 2 BauGB ist nicht abschließend.
¨ Rechtsfolge:

n Regelmäßiger Ausschluss der Nutzung an anderer Stelle
n Hat eine Gemeinde keine Vorranggebiete für Windenergienutzung

ausgewiesen, kann eine Anlage grds. auf dem gesamten Gebiet der
Gemeinde errichtet werden.



84

Praxis der Standortsteuerung

n Windenergie
¨ Hauptanwendungsfall und Anlaß für die Aufnahme

der Regelung ins BauGB.

n Biomasse
¨ wegen mittelbarer Standortbegrenzung durch

§ 35 Abs. 1 Nr. 6 Buchst. b) BauGB kein oder kaum
Praxisbedarf.

n Keine Steuerungsmöglichkeit von Vorhaben
i.S.v. § 35 Abs. 1 Nr. 1, 7, 8 und Abs. 2
BauGB
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begünstigte Vorhaben § 35 Abs. 4 BauGB

Ø Vorhaben (§ 29 BauGB) i.S.v. § 35 Abs. 4 BauGB:
§ landwirtschaftliche Folgenutzung (Nr. 1)
§ Ersatzbau für zulässiges Wohngebäude  (Nr. 2)
§ Ersatzbau für zerstörtes Gebäude (Nr. 3)
§ Änderung oder Nutzungsänderung bei erhaltenswertem Gebäude (Nr. 4)
§ Erweiterung eines zulässigen Wohngebäudes (Nr. 5)
§ Erweiterung eines zulässigen Gewerbebetriebs (Nr. 6)

Ø Aufzählung ist abschließend (N.C. der begünstigten Vorhaben)
Ø Begünstigung („Teilprivilegierung“)

durch Ausschluß v. 4 öffentl. Belangen i.S.v. § 35 Abs. 3 BauGB
§ Widerspruch zu FNP (Nr. 1)
§ Widerspruch zu LSchP (Nr. 2)
§ Beeinträchtigung der natürl. Eigenart d. Landschaft (Nr. 5 teilw.)
§ Splittersiedlung (Nr. 7)

Ø zulässig, wenn
§ übrige öffentliche Belange (§ 35 Abs. 3 BauGB) nicht beeinträchtigt
§ Erschließung gesichert
§ Schonung des Außenbereichs (Abs. 5 S. 1)

Ø (Planersatzfunktion: Bestandsschutz)
§ Vorhaben sind - rechtlich - sonstige Vorhaben i.S.v. § 35 Abs. 2 BauGB
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Nutzungsänderung (Abs. 4 Nr. 1)

n Änderung der bisherigen Nutzung eines Gebäudes im
Sinne des Abs. 1 Nr. 1 unter folgenden
Voraussetzungen:
¨ zweckmäßige Verwendung erhaltenswerter Bausubstanz
¨ im wesentlichen Wahrung der äußeren Gestalt
¨ Aufgabe der Nutzung < 7Jahre (nicht in Bad.-Württ.)
¨ vor mindestens 7 Jahren zulässigerweise errichtet
¨ räumlich-funktionaler Zusammenhang mit Hofstelle
¨ maximal 3 Wohnungen
¨ Verzicht auf Neubebauung als Ersatz (Baulast)

n begünstigt ist nur erstmalige Nutzungsänderung

?
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Ersatz für Mängelbau (Abs. 4 Nr. 2)

n Neubau eines gleichartigen Wohngebäudes an
gleicher Stelle
¨ Altgebäude ist zulässigerweise errichtet worden
¨ Altgebäude weist Mißstände oder Mängel bezogen auf

gesundes und sicheres Wohnen auf
¨ Altgebäude wird vom Eigentümer seit längerer Zeit

(mind. 2 Jahre) selbst genutzt
n Erben wird Selbstnutzungszeit des Erblasser zugerechnet

¨ Gesicherte Prognose: Neubau wird vom Eigentümer oder
seiner Familie genutzt werden

?



88

Schonung des Außenbereichs

Ø § 35 Abs. 5 S. 1 BauGB normiert für alle Vorhaben das
allgemeine Gebot größtmöglicher Schonung des
Außenbereichs.
¨ Schonung des Außenbereichs als

n land- und forstwirtschaftliche Flächen
n ökologischen Ausgleichsraum
n Erholungsbereich für die Allgemeinheit

¨ Vorhaben nach § 35 Abs. 1 – 4 BauGB sind gemäß Abs. 5 Satz 1
sind in einer
n flächensparenden,
n die Bodenversiegelung auf das notwendige Maß begrenzenden
n den Außenbereich schonenden

Weise auszuführen.
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Ø Für Vorhaben nach Absatz 1 Nr. 2 - 6 ist als weitere
Zulässigkeitsvoraussetzung eine Verpflichtungs-
erklärung abzugeben, das Vorhaben nach dauerhafter
Aufgabe der zulässigen Nutzung zurückzubauen und
Bodenversiegelungen zu beseitigen.
¨ gilt nur für Vorhaben gem. § 35 Abs. 1 Nr. 2 – 6 BauGB,

(Gartenbau, ortsgeb. Betrieb, Vorhaben mit bes. Anforderungen,
Wind- u. Wasserenergie, Biomasse)
n nicht für Vorhaben der Nr. 1

(land- oder forstwirtschaftliche Betriebe)
¨ dauerhafte Aufgabe der zulässigen Nutzung
¨ vollständiger Rückbau der Anlagen und Beseitigung der

Bodenversiegelung
¨ Sicherung der Verpflichtung z.B. durch Baulast oder

Sicherheitsleistung (Bankbürgschaft)

Rückbauverpflichtung Abs. 5 Satz 2
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Zulässigkeit gem. § 35 BauGB

öffentl. Belange
§ 35 Abs. 3 BauGB

entgegenstehen

privilegiertes Vorhaben
§ 35 Abs. 1 BauGB

öffentl. Belange
§ 35 Abs. 3 BauGB

beeinträchtigen

sonstiges Vorhaben
§ 35 Abs. 2 BauGB

öffentl. Belange
§ 35 Abs. 3 BauGB

ohne
 4 Auschlußbelange

verträglich

begünstigtes Vorhaben
§ 35 Abs. 4 BauGB

öffentl. Belange
§ 35 Abs. 3 BauGB

ohne
2 Ausschlußbelange

Wohnbau
Kleingewerbe

Handwerk

teilbegünstigtes Vorhaben
§ 35 Abs. 6 BauGB

Außenbereich gesicherte Erschließung

Schonung
§ 35 Abs. 5 S. 1 BauGB

Rückbauverpflichtung
§ 35 Abs. 5 S. 2 ff BauGB

§ 35 BauGB
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Einvernehmen der Gemeinde

n erforderlich für Vorhaben nach §§ 31, 33 - 35 BauGB
n darf nur aus den sich aus den §§ 31, 33, 34 und 35 ergebenden

Gründen versagt werden
n gilt als erteilt, wenn es nicht binnen 2 Monaten nach Eingang des

Ersuchens verweigert wird (Einvernehmensfiktion)
¨ dem Ersuchen gegenüber der Gemeinde steht die Einreichung

des Antrags bei der Gemeinde gleich, wenn sie nach
Landesrecht vorgeschrieben ist (§ 53 Abs. 1 LBO)

n Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann ein rechtswidrig
versagtes Einvernehmen der Gemeinde ersetzen (§ 54 Abs. 4 LBO
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Vielen Dank für Ihre
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